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Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag     08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung 
 
Zulassungsstelle: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Ausländeramt, Bauamt und Sozialhilfeverwaltung: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
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Das Amtsblatt erscheint in der Fränkischen Landeszeitung und wird auf der Internetseite 
des Landkreises Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de in elektronischer Form 
wiedergegeben. 
 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden 
Bekanntmachungen. 
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 565-51 SG 82  

 

 

Tierseuchenrecht;  

Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Ansbach vom 04.11.2024 

(Überwachungszone Windsbach)  

 

Das Landratsamt Ansbach hat am 27.11.2024 folgende  

 

 

Allgemeinverfügung 

 

erlassen:  

 

I.  Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Ansbach vom 04.11.2024,  

Az.: 568 – 7/3 SG 82, wird mit Ablauf des 02.12.2024 (24 Uhr) aufgehoben.  

 

II.  Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.  

 

III.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gegeben.  

 

 

Hinweis:  

 

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im Landratsamt Ansbach, 

Crailsheimstraße 64, Zimmer 2.03, während der allgemeinen Dienstzeiten 

eingesehen werden. Der Inhalt dieser Allgemeinverfügung ist zudem auf der 

Internetseite des Landratsamtes Ansbach (www.landkreis-ansbach.de) 

veröffentlicht.  

 

Ansbach, 27.11.2024  

Landratsamt Ansbach  

 

 

Dr. Jürgen Ludwig  

Landrat 

 

 

 


